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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §19 Abs1;

1. EStG 1988 § 19 heute

2. EStG 1988 § 19 gültig ab 20.07.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 108/2022

3. EStG 1988 § 19 gültig von 01.07.2022 bis 19.07.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 134/2021

4. EStG 1988 § 19 gültig von 08.12.2011 bis 30.06.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 112/2011

5. EStG 1988 § 19 gültig von 02.08.2011 bis 07.12.2011 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 76/2011

6. EStG 1988 § 19 gültig von 29.12.2007 bis 01.08.2011 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 99/2007

7. EStG 1988 § 19 gültig von 31.12.2005 bis 28.12.2007 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 161/2005

8. EStG 1988 § 19 gültig von 30.12.2000 bis 30.12.2005 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 142/2000

9. EStG 1988 § 19 gültig von 30.07.1988 bis 29.12.2000

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2002/13/0175 E 28. Juni 2006 RS 3 (hier ohne den letzten Satz)

Stammrechtssatz

Ein Betrag ist gemäß § 19 Abs. 1 EStG 1988 dann als zuge;ossen anzusehen, wenn der Empfänger über ihn tatsächlich

und rechtlich verfügen kann. Ist der Abgabep;ichtige gleichzeitig Mehrheitsgesellschafter jener GmbH, die sein

Schuldner ist, ist der Zu;uss grundsätzlich anzunehmen, sobald die Forderung fällig ist, vorausgesetzt, dass die GmbH

nicht zahlungsunfähig ist. Diese Sicht gebietet der beherrschende Ein;uss des Mehrheitsgesellschafters der GmbH

(Hinweis E 30. November 1993, 93/14/0155; E 13. Dezember 1995, 95/13/0246). Daraus folgt für den Fall eines an der

Gesellschaft nicht beteiligten oder nicht wesentlich beteiligten Geschäftsführers aber, dass mit dem Hinweis auf die

"Buchhaltung" der GmbH - wenn damit nach der Aktenlage lediglich die entsprechenden Aufwandskonten der GmbH

angesprochen sind - noch nicht dargelegt ist, dass unbedenklich von einem entsprechenden Zu;uss der Gelder

ausgegangen werden konnte.Ein Betrag ist gemäß Paragraph 19, Absatz eins, EStG 1988 dann als zuge;ossen

anzusehen, wenn der Empfänger über ihn tatsächlich und rechtlich verfügen kann. Ist der Abgabep;ichtige gleichzeitig

Mehrheitsgesellschafter jener GmbH, die sein Schuldner ist, ist der Zu;uss grundsätzlich anzunehmen, sobald die

Forderung fällig ist, vorausgesetzt, dass die GmbH nicht zahlungsunfähig ist. Diese Sicht gebietet der beherrschende

Ein;uss des Mehrheitsgesellschafters der GmbH (Hinweis E 30. November 1993, 93/14/0155; E 13. Dezember 1995,

95/13/0246). Daraus folgt für den Fall eines an der Gesellschaft nicht beteiligten oder nicht wesentlich beteiligten

Geschäftsführers aber, dass mit dem Hinweis auf die "Buchhaltung" der GmbH - wenn damit nach der Aktenlage

lediglich die entsprechenden Aufwandskonten der GmbH angesprochen sind - noch nicht dargelegt ist, dass

unbedenklich von einem entsprechenden Zufluss der Gelder ausgegangen werden konnte.
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